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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

- 2 BvR 2526/06 

In dem Verfahren 

über 

die Vsrfassungsbeschwerde 

des Herrn� ·Dr. D... , 

gegen a)� d~n ~eschluss des Oberverwaltungsgerichts fOr das 
Land Nordrhein-Westfalen . 
vom 14. Nove~ber 2006 - ~l.~ 1836/05 -, 

b}� dasUr.·teil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 
vom 5. April 2005 - 26 K 384/05 

hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungs-' 

g~richts d~rch den Vitepräsiderit~nRass~~er, 

die Richter Di Fapio 

und Landau 

gemäß § 93b in Verblndung mit § .93a BVer.:fGG in der Fa'ssung 

der Bekanntmachung vorn 11. August 1993 (BGBl 1 S. 1473) 

arn 8. November 20,07 einstimmig beschlossen: 

Die Verfassungsbeschwer.de wird nicht zur 

Entscheidung ~ngenommen. 
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G r ü n cl e 

A. 

Die Verfassungsbeschwerd~ betrifft die' Frage, ob es mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist, den Beamten, die eine einge~ 

tragene Leöenspartnerschaft geschlossen haben, den Familien

zuschlag der stufe 1, den verheiratete Beamte erhaltan,' nicht 

. oder nur unter weitergehende~ Voraussetzungen zu gewahren. 

1. 

1. Be~mten ~ird gem~ß § 39 Abs. 1 Satz 1 Bundesbescildungs

gesetz (BBesG) neoen ihrem Grunclgeha14 .ein Familienzuschlag 

gewährt. Seine Höhe richtet si.ch· nach, der Besoldungsgruppe 

und der Stufe I die den Familienverhältnissen en·tspricht, § 39. 
'. I. • 

Abs. 1 Satz 2 BBesG. 'Ztir Stufe 1 gehören gemäß § 40 Abs .. 1� 

·Nr. 1 BBesG verheiratete Beamte, au.ßerdem ver.witw·ete (Nr. 2')� 

.und .geschiedene. Beamte bezi~hungsweise ,solche, d~ren Eh?-auf-' 

gehoben oder fU~nichtig erklärt ist, soweit sie aus d~I Ehe 

z~m Unterhalt verpflichtet sind· (Nr. 3). Andere Be~mte 'erhal

ten nach § 4.0 Abs .. 1 Nr. 4 BBe.sG. den Familienzuschlag der 

Stufe 1, wenn si.e eine ander'e perso~ nitht' nur ~'orübergehenQ.. 
in ihre Wohnung aufgenommen 'haben u~d ihr Unterha.lt 'gewäh~en, 
~eilsie gcisetzlich. oder sittlich dazu verpflichtet sind oder 

.au~ be~uflichen oder gesundh~itli6henGrßhde~'ihrer Hilfe b~

dUrfen, und das '8inkbmmen .dieser Person eine bestim!Tlt~· Höhe 

nicht ilberschreitet. 

2. Im Entwurf des L~benspartnerschaftsgesetzes (LPartG) 

vOm 4. Jul~ 2000 (BTDrucks 14/3751) war in Art. 3 § 10 NI'. 1 

eine Äriderun~ des Bundesbesqldungsgesetzes'durch einen nauen 

§ 1 Abs. 103 BBesG vorgesehen, wonach Bestimmungen dieses Ge,.. 

satzes, die sich auf Ehegatten bazi~hungsweis~ das Bestehen 

einer Ehe beziehen, auf eingetragene L~benspartner bezie

hungsweise.das Bestehan einex eingetragenen Lebenspartner

schaft sinngemäß anzuwenden sein sollten. Die~eVorschrift 

wurde im Verlauf des Gesetzgebung3v~rfahren~ zusammen mit an
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de,ren, der Zustimm]Jng des Bundesrats bedUrfU.gen· Vorschriften 

aus dem Entwurf des Lebenspartnerschaftsgesetzes herausgelöst 

und in Art. 2 § 6 Nr. 1 des Entwurfs fUr ein Lebenspartner

seh" ftsgeset ze rgänzungsges et z (JJPartGE.rgG) aufge'nommen 

(BRPrucks 739/00). Das Lebenspartnerschaftsgesetzer~änzungs

gesetz fand nicht die Zustimmung ,des Bundesrats (BTDrucks 

14/4875) . 

Durch das Gesetz zur Überarbeitung des tebenspartner

'schaftsrechts vom 15. Dezember 2004 (BGBl I S. 3396) wur.den 

weitere Angleichungen zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft in 

verschiedenen Rechtsbereichen vorgenommeh, jedoch nicht im 

Beamtenbesoldurigsrecht. 

11. 

Der Beschwerdeführer ist Beamter im Dienste des Landes' 

Nordrhein-West~alen. Er schloss am 5. Juni 2004 in Belgien 

eine gleichge~chlechtli9he Ehe (~mariage"1 na~h ,belgische~ 

Recht. Seine Klage auf Zahlung des Familienzuschlags der Stu

fe 1 wi~s das Verwa~~ungsge~icht büsseldorf ~it uitei! vom 

5~ April 2005 ab~, Der Antrag auf Zulassung der Berufurig wurde 

vorn Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein~W~stf~len, 

mit Be.schluss vom 14. November·2006·abgelehnt. Das Bundesver

waltungsgericht
. 

habe durch das Urteil vo~ 26. 
, 
Januar 2006 

- 8VerwG 2 C'43.04 - e~tschieden, dasß ein Beamter, der in 

einer eingetr~gerien Lebenspartnerpchaft lebt, k~inen Anspr~ch 

. auf den Familienzuschlag der Stufe 1 habe, wenn ni9htdie 

Voraussetzungen des § 40 
. 

Aba. 1 Nr.,4 BBesG 
. 

vorl~g~n. ,Da 

Letzteres im votliegenden Fall ausscheide, seien keine Zu las

sungsgründe gegeben. Der BeschwerdefOhre~ stelle insbesondere 

nicht in Fragei dass die Wirkungen einer im Ausl~nd eingetra

g~nen Lebenspartnerschaft nicht weiter reichten ~ls nach den 

Vorschr.iften des Bürgerlichen Geset~buches und des Lebens~ 

partnerschaftsgeset~esvorgesehen. 

Der Beschlus~ wu~de den Prozessbevollmächtigten des Be~
 

SchwerdefUhrers am 16. November 2006 zugestellt.� 
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In. 

Mit der. hier.gegen am J.2. Dezember 2006 erhobenen V~rfas

sungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung 

seiner Rechte aus Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 GG sowie einen 

Verstoß g~gen die Richtlinie ZOGO/7a/EG. 

1. Er ist der Auffassung, es ve~stoße gegen Art. 3 Abs. 1· 
GG, d~m Beschwerdeführer im Gegen$~tz zu verheirateten Beam~ . , 

ten die Z~hlung ctes ;Familienzuschl~gs der Stufe 1 zuverwei

gern. Dies s~i eine Ungleichbehandlungdes Beschwerdeführers 
wegen seiner sexuellenOrie'ntierung. Ar\. die Ongled.chbehand

lung aufgrllnd eines personenbezogenen Merkmals seien erhöhte 

Re6htfertigungsariforderungen zu. stel1e~, ~umal die se~uel1e 

Identität den in Art. 3 A.bs. 3 GG genannten Merkmalen zuzu

ordnen sei und das Eingehen einer 'Lebenspartnerschaft. zu den 

gruridrechtlich geschützten Freiheiten gehöre. Diese Ungleich

behandlung sei nJ.cht ge'rechtfertigt, da zwischen Eh·e und eir.""' 

getragener Lebenspartnerschaf,t ·keine Unter:;;chiede hinsicht

lich der Unterhalts~flichten bestUri~en. 

~. Die angeg~iffen~n·Entsch~idungenverstießen gegen die 

Richtlini.e 2000/7'8/EG des Rates .z'ur Festlegung elnes allge-' 
meinen Rahmens tUr die Verwirklichung der Gleiohbe·handlung in 
Beschäftiglmg und Betuf vom ·27. NoveJnber 2000 .(ABl· L .303/16 

vom 02.12.2.000). Die Richtl:tnie ve.rbiete· D.iskriminieruf!.gen 

in~erhalb von· ·Bes'c·h~ftigungs:ve.~hl1ltnissen aUfgr.und der sexu

ellen ~usricbtung. Eine solche Diskdminißrung k,önlie. nicht 

durch die BegrUndungserwägung Nr~ 22 der Richtiinle'gerecht

fer.tigt werden r da diese im Richtlinientext keinen Niedet- , 

schlag gefunden habe. Zudem zeige, die Entstehtingsgeschichte 

. die$er BegrOndungserw~gung, dass ~i~e Regelung·nur hinsicht

lich des Verh~ltnisses von Ehe und eheähnlichen Lebensgemein

schaften getroffen 0erden sollte. 

des Art. 6 AOS ..~ 'ü\;;)/ ""vu",,-,, ..~~~.. _ 

unter dem besonderen·Schutz der staatlichei Ordnung steht. 

Wenn die Verfassung eine bestimmte Fo'.r.m des Zusammen1ebens 

unter besondeien Schutz stellt, diskriminiert sie damit nicht 
~ndere Lebens- und Gemeinschaftsformeri, die nicht in jeder 

Hinsicht an besbnderen Schutz- oder Fördermaßnahman teilha~ 
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B.
 

Die Vexfassungsbeschwercle wird nicht zur Entscheidung an

. genommen, weil die Voraussetzungen des § 93a Ab~. 2 BVerfGG 

nicht vorliegen·. Der Verfassungsbeschwerde kommt weder grund

sätzliche ßedeutung zu noch ist ihre Annahme 2U~ Durchsetzung 

der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte angezeigt (vgl. 

ßVerfGE 90, 22 <24 H.>; 96, 245 <248». Sie hat ·keine,hin

reichende Aussicht auf Erfolg. 

Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet .. Die angeqriffe

nen Bntscheidungen verletzen den Beschwerdefü~rer nicht in 

den in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten R~chten.Die.Entschei
?ungen verletzen weder' Art. 3'Abs. 1 GG (1.) noch Art. 33 

Abs. 5 GG (2.' oder Art~ 101 Abs. 1 Satz 2 GG (·3.). 

1. Die Erstreckung des Familienzuschlags nach § 40 Abs. 1 ' 

Nr. 1 BBesG lediglich 'aUf Ve-rheiratete .im Sinne des Art. 6 

Abs.· 1 GG ist keine verfassungswidLige Ungleichbehandlung des 

Beschwerdeführers, 

a) Verfassungsrechtlicher Maßstab für die behauptete unge

rechtfertigte 9ngleicbbehandlung. von E;he und Lebens.partner

sch~ft ist der allgemeine Gleichheitssatz, nicht d~gegen· sind 

es. die speziel1eh Gleichheitssätze des Ärt.3 Abs·. 3 Satz·1 

GG. Die Ongleichbehandlung von Verhe!rateten;Beamten und sol

chen' Beamten, die .eine Lrebenspartnerschaft ge,schlo·ssen haben, 

knüpft niCht. an eines de,r.-. dort genaRnten Merkmale a·n. Es han

delt sich. insbesondere nicht um-eine Ungleichb~handlung wegen 

des Geschlechts. § '40 -Abs. 1 Nr. 1 BBesG bi.ndet die Gewährung 

d~s Familienzuschlags an die Ehe als Lebensgemeinschaft von 

Mann und Frau. Damit erfüllt die Vorschrift den Schut-zal.1ftrag 

des Art. 6 Abs. 1 GGj wonach neben der Famili~ nur die Ehe 

unter dem besondexen"Schutz der staatlichen Ordnung steht. 

Wenn die Verfassung eine bestimmte Fo-rm des .Zusammenlebens 

unter besondeien Schutz stellt, diskriminiert sie damit nicht 
andere Lebens- und Gemeinschaftsformen, die nicht in jeder 

Hinsicht .ah besbnderen Schutz- oder Fördermaßn~hman teilha~· 



- 6 

btn. Das Merkmal "Geschlecht" in Art. 3 Abs. 3 ~atz 1 GG be
zieht sich zudem auf Ungleichbehandlungen von Frauen und Män

nern. Es ist keine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts, 

we~rt ein Gesetz Rechte oder Pflichten nicht vom Geschlecht 

einer Person, sondern von der Geschlechtskombinaticn ~iner 

Personenvetbindung abhHngig maeht (vg1. BVerfGE 105, 313 
<351 f.)o) '. 

Auch im übrigen ist Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ni6ht berührt. 

UnSbhängigdavon, dass die Regelung das' § 40 Ab~. 1 Nr. 1 

BBesG tatbestandlieh jedenfalls nicht unmittelbar am Merkmal 

der sexueilen Oriel1tierutig anknüpf~, ge,hört diese auch nicht 
'zu den in Art. -3 Abs. 3 Satz 1 GG ~enanntenun~~~sc~eidungs
m~rkrtlalen. Eine, erweite'rnde Auslegung des Art. 3 Abs. 3 

Satz 1 GG scheidet aus, da sein'Wortlaut abschließenrl ist und 
. .' ~.' ..... 

der Vo':r.schlag, i.hn im Wege der Verfassungsiinderung um', 'das� 

Merkmal der sexue11en Orientierung:zu erweitern" abgelehnt� 

wurde (vgl. Bericht der Gemeinsamen Verfassungskotnmission,� 
BTDrucks 12/6000, S. 54).� 

b) Die Vor~chrift des § 4Q Abs. 1 Nr. 1 BB~sG'ist mit dem 

al1gemeinenGl.~ichheit5satz des Art. 3 Ahs. 1 GG in 'Verbin-' 
dung mit Art. ,6 Abs. 1 GG vereinpa'r" Prüfurrgsmal3stab is't .in

.s'ofern Art. 3 ,Abi:>. 1 GG, wobei· die in Art. 6 Aba. 1 GG ent

. hal~ene GrundsBtz~ntsGheidung fUr den Schutz der Ehe mit zu 
beachten ist (BVetfGE 67, 186 <195 f.>; ,vgl. au~h,fUr dici Fa

milie BVerfGE 82, 60 <86». 

aal De.r aiJgemeine Gleichheitssatz geb.:Letet, alle Men,:icheR 

vor: dem Gesetz gleich zu behandeln ,(ßVerfGE 71, 9 <24», ,und 

verpf.lichtet die Gr.undrechtsadressaten, wesentlich Gleiches 

.~leich und.~eBent~ich Ungleiches entspr.echend seiner V~r

schiedenheiturid Eigenart ungleich 'iubehand~ln (vgl. bereit i 
B'VerfGE 1, 14 '<52>; stRsprl. Er ist verletzt, wenn die glei

che oder ungleiche Behandlung der getegelten Sachverhalte mit 
Geset~lichkeiten, die in der Natur der Sache s~lbst liegen, 
und mit einer am Ger.echtJ.gkeltsgedanken orientiert~n Betrach

tungsweise nicht mehr vereinbar ist,wenn~lso bezogen auf 
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den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart 
ein vernUnftiger. einleuchtender Grund für die Regelung fehlt 
(vgl. BVerfGE 76, 256 <329>i 83, 89 <107 f. >i 103, 310 <318>; 

107, ;;>18 <2-44» .. Dies gH t unej.ngeschränkt für den Fall, dass' 

die Verfassung nicht, selbst eine bestimmte Gruppe hervorhebt, 

ihre Ungleichbehandlung erlaubt oder ih~e besondere Förderung 

gebietet. ,Wenn die Verfassung selbst eine Unterscheidung vor
nimmt, bleibt es zwar Sache des Gesetzgebers, wie er diese' 

Unterscheidung ~and~abt, ihm,darf,aber nicht schon eine will

kürliche Ungleichbehandlung gleicher L~Senssachv~rhalte ent

.'gegengehalten werden, wenn er dem verfa~Bungsrechtlichen Un

terscheidungsmuster ' folgt. A1Hmfal1s hat der Gesetzg,eber ei

ne vom Grundgesetz selbst vorgenommene Unterscheidung mit an
de'ren auf Gleichheit ausgerichtej:en Verfassungsgeboten ' im 
Sinne praktischer Konkbrdariz zum Au~gleich zu bringeri, soweit 

ein Vorrang ,nicht festgest~11twerdehkann. Want das Grundge

setz aber etwa wie mit ~rt. 12a Abs. ]. GG eine spezielle 

Pflicht nur für Männer einfUhrt, sGhciidet wegen der Speziali

tät dieser Vorschrift ein Verstoß gegen A,rt. 3 Abs. 1, Abs. 2 

oder Abs. 3 GG insofern aus, als dass Frauen von dieser 

P'flicht nicht;;. er.fas'st werden (vgl. BVerfG.E 48, 127<161 f. >I . 

In diesem Sinne ist auch Art. 6 Abs. 1 GG ein Differenzie

iungsgebot,spezieller ils derallgemeineGleichheitssatz~ 

Allerdings darf die Art und Weise der UntersCheidung im Hin
blick acl~ die tatsächlichen Lebensverhältnisseund die aufer

legten Rechtsp'flichte'n, im Vergleich b~_id~J:" Gruppen n1chtun
verhältnismäßig ausfallen. 

bb) Hieran gernessenvetstößt die BeSchränkung des Famili

enzuschlags der Stufe 1 in § 40 Abs. 1 NT.. 18BesG auf ver

heiratete Beamte nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
aus Art. 3 Abs. 1 G~ in Verbindung 'mit- Art. 6 Abs. 1 GG. 

pie Begünstigung ve:r.heirateter Beamter gegenüber Beamten 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durch § 40 Aba. 1 

Nr. 1 BBesG beschrankt ,sich d~rauf, dass Verheiratete den Fa
milienzuschlag der Stufe 1 bereits aufgrundi'hres familien

standes und ohne' Ber.ücksichtigung des, einkommens ihresE.he
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gatten erhalten. Beamte in einer eingetragenenLebenspa~tner~ 

schaft erhalten dagegen gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 4 'Sati lBBesG 

den Familienzuschlag der .Stufe 1, wenn sie einen erweiterten 

Haushalt führen, um ihre Unterhaltspflichten gegenüber dem 
I~benspartner zu.erfUllen~ Nach der Auslegung des § 40·Abs. 1 

Nr. 4 Satz 1 BBesG durch das ßundesverwaltungsgericht im Ur

teil vom 26'. Januar 2006 - BVerwG 2 C·43.04-, das insoweit 

mit d.e,r.· Verfas'$u'i\gsbeschwerde nicht angegriffen wird, kommt 

esfUrdie in dieser Vorschrift gena~nte Aufnahme i~ dieWoh

nung des Beamten nicht darau~ an,. in. welcherzeitli6hen Rei
~henfolge der Beamte und der Aufzunehmende in die Wohnung ein
gezogen sind, sondern nur da,rauf, dass der. Beamt.e inzlt/ischen 

.die Kostender WOhnu'ng allein trägt. Die Grenze für Eigenmit':" 

tel der aufgenommenen Person, .ab der: gemäß' § 40 Abs. 1 Nr. 4 . 
. . . 

Satz 2 aBesG kein Aospruch auf den Familienzu3~hlag mehr be~ 

'. steht, soll dabei sicherstellen,.· dass der Zu.schlag· nur ge

währt wird, ~enner erforderlich ist. Wßhrend bei verheirate

ten also die typischerltJeise untex:stellten finan·zielJ.en Belas
tungen aus der Ehe zur pauschalen.Ge~ährung des Familien~u

schlags f.ühren, beda·rf es bei der eingetrag~nen .Lebenspart

nerschaft 'des Nachweises dieser Belastungen im Einzelfall. 

Diese Ungleichbehandlung knüpft unmittelbar am.Merkmal des. 

Familienstandes an. § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG unterscheidet 

zwisch~n verheirat:eten Beamten und solctten Beamten, die' ent

weder ledig sind oder in einer anderen Lebensgemeirischaft als. 

der Ehe leben. B~amte, die eine Lebenspartnersehaftgemäß § 1 
. .. . 

I.ii?artG geschlossen haben, werden damit anders ~ehandelt als 

verheiratet~Beamte. Im ~egensat~ zu ledigen Beamten ist den 

Beamten, die eine l;:he oder eine eingetragene'Lebenspartner
schaft e.i.ngegangensind, gemeinsam, dass si~ eineg.rundsätz-'

lieh unauflösbare Leb~nsgemeinschaft unter staatlicher Mit~ 

wirkung geschlossen haben, die mit gegenseitigen Unterhalts

pflithten der P~rtner einherge~t. Eheleute sind gemäß§ 1360 
Satz 18GB verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Ver

mögen .dieFamiJ.ie angemessen zu unterhal te·n. Lebenspartner 
trifft gem~ß § 5 Satz 1 LPartG eine solche Unterhaltspflicht 

auch fUr die Lebenspartnerschaft. §5 Satz 2 LParbG erklärt 
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die Vorschriften über Inhalt und Umfang des ehelichen Unter
halts in § 1360 Satz 2, § 1360a, S 1360b BGB fOr entsprechend 

anw~ndbar. Unmittelbares Unte~scheidungsmerkmal zwischen den 
heiden Gruppen i$t die Gleichgeschlechtlichkeit o~er Ver

schiedengeschlechtlichkelt der Partner'dieser Lebensgemein

schaf.ten. Voraussetzung für das Eingehen d~r Ehe oder der Le

benspar.tnerschaft (§ 1 ~bs. 1 Satz 1 LPartG) ist die Ge

5ch.lechtskombination der Partne:r, f.licht"eine bestimmte sexu

elle Orientierung (vql. BVerfGE 115, 1 <16». Eine heterose

xUelle Orientierung ist keine rephtliche Voraussetzung, um 

eine Ehe zu schließen, ebenso w~nig wie eine homosexuelle 

Orientierung Voraussetzung fOr eine Lebenspartnerschaft wär€. 
" , 

~ittelbai werde~ dagegen durch"Leistungen, die mit, dem Be

stand einer Ehe verknüpft sind und bei B~stand ein~r Lebe~s~ 

partnerschaft ,nicht gewährt werden, Mensch~n unte~schiedli

eher sexueller Orientierung ungleich~eh~ndelt, ~a die Ehe 

typis,-eherweise von, Heterosexuellen; die' Leb~nspa:rtners.chaft 

typischerweise vari Homosexuell~n eingeg~ngen wird. 

~ei einer solchen Ungleichbehandlung von ~eisonengruppen 

unterliegt der Gesetzgeber zwar grundSätzlich einer strenge

ren BinduDg. Die Be'günstigung' verheirate,teT Beamter findet, 

ih,re Rechtfertigung jedoch in Art., 6 Abs. 1 GG. ',Dieser Vet

, 
fassungssatz stellt die 

" 
Ehe als Vereinigung eines Mannes und 

einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft 
(BVerfGE 10, S9 <66>; 105, 313 <345>; 112, 50 <65» unter den 

. besonder.en Sehut,z der staatlichen Ordnung; ~,r: enthalt neben 

demGrund~echt als Abwehrrecht.im klassi~chenSinne eiDe In
, , 

stitutsgarantie für die Ehe und verpflichtet ~ls wertent

scheidende Grundsatznorm den Sta~t~ die Ehe zu s~htitzen und� 

zu fördern (BVerfGE '6, 55 <71 f.>; 24,·119 <135>; 31, 58� 

<67>; 51, 386 <396>; 55, 114 <126>·; 62, 323 <329>; 76, '1� 

<41>; 82, 60 <81>; 87, 1 <35>, stRspr) .� 

. Dies~r vBrfassungsrechtliche Förderauftrag berechtigt den 

Gesetzgeber, die Ehe als die förmlich eingegangene Lebensge
meinschaft von frau und Mann gegenUber anderen Lebensformen 

herauszuheben und zu begünstigen (vgl. BVerfGE 105, 313 
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<346». Die Verfassung selbst bildet mit Art. 6 Aba. 1 GG den 

sachlichen Differenzierungsgrund, der die hier vorliegende 

Ungleichbehandlung von, ve,rheirateten Beamten und den Beamten, , 

die eine eingetragene Lebehapartnerschaft geschlossen haben,' 

nach Art. ,3 Abs., 1 GG rechtfertigt. Die Unterscheidung ist 

auch im Hinblick auf tatsächliche, Lebensverhältniss,e und ihre 

rechtlich~ Ausgestaltung nicht unverhältnismäßig. Denn auch 

nicht verheiratete Beamte ~rhalten nach § 40 Abs.l Nr. 4 

BBesG den Familienzuschlag der Stufe 1, wenn sie eine and~re 

Person nicht nur vorübergehend in ihr.e Wohnung aufnehmen und 

fUr diese unterbaltsverpflichtet sind. 

'2. Die Regelung des § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG~~erstbßt, so~
 

weit sie Beamte in eingetrag~ner Lebenspaxtnerschaft vom ~a


mil ienzllschlag dei: Stu,fe 1 ausschlle·ßt, auch nich,tgegen.� 

Art. 33 Abs. 5 GG. Die Regelu.ng verletzt insbesonder.e n:j.cht.� 

da~ Alimentationsprinzip.� 

a) O~s Alicientatiortsprinzip gehört ~u d~n hergebrachten 

'und vom Gesetzgeber zu beacht~ndeJ1 Grundsätzen des Berufsbe

amtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG (vgl. BVerfGE 8;1' 

<l~ f.>: 29, 1 <9>; 81, 363 <375>~ 99, 300 <314>). Es gibt 

dem einzelnen Beamten eing:t:unorechts~hnliches Indivldual

,r.echt gegenüber dem Staat (vgl. BVerfGE S, 1 <17» und ver

pflichtetden Dienstherrn, dem Beamten und seiner Familie 
amtsangemessen~n Unterhalt zu leisten (vgl. BVerfGE 21, 329 

<345>; 29" 1 <9>: 44, 249 <267>; 49, 260 '<271>; 81, 363 

<375>; 99, 300 <314f.'I. Im Rah~en sein~r Verpflichtung zur 

amtsangemessenen Alimentation hat der Gesetzqeber: dafür Sor.ge 

Z 11 tragen, dass j ede'r Beamt~ auch seine Unterhal tspf.lichten 
gegenüber seiner Familie ~rfUllen kann (vgi. BVerfGE 99, 300 

<315». Zur Beamtenfamilie'werden dabei Ehegatten und die Ge

meinschaft eines Beamten mit seinen Kindern geZählt (vgl; 

BVerfG829, 1<9». 

b) Zwar wa~rlie Ehe bis ~um Inkrafttreten des Lebenspart

nerschaftsgesetzes 'am 1. AuguBt 2001 die einzige grunds!tz

lieh unauflösbare, unter Staatlich~r Mi~wirkung geschlossene 
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und mit gegenseitigen Unterhaltspflichten verbundene Lebens

gemeinschaft, so dass der hergebrachte Grundsatz der. Alimen~ 

tationspflicht sich bis dahin nur auf Ehegatten beziehen 

konnte. Doch auch nach Einführung der eingetragenen Lebens

partnerschaft als neuer Familienstand erfasst der Begriff der 

Familie im Sinne des Aiimentationsprinzips niCht den ~ebens

partner d~s Beamten. Art. 33 Abs. 5 GG ist im Zusammenhang 

mit Art. 6 Ab$. 1 GG auszulegen ~vgl. BVerfGE 44, 249<267>; 

81, 363 <376». Die Alimentation ist nach Maßgabe von Ar.t. 33 

Abs. 5 und der aus Art. 6 Abs. 1 GG abzuleitenden Wertent

scheidungen zu gewähren (vgl. BVerfGE 49, 260 <273>; 71, 39 

<62» .. Die Wertentscheidung des Art. 6 Abs. 1 GG, d~n~Staat 

zum Schutz und zur Fbrderung der ~hezu verpflich~en, steht 

einer Erstr'eckung des Alim.entatio·nsprinzips als Grundsat'- im 

Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG auf den Lebenspartner des Beamten 

~ntgegen. Selbst wenn dies anders wBre,'ergäbe sich daraus im 

Übrigen auch keine Verletzung der Alimentationspflicht. Wenn 

Beamte nicht nur vorübergehend eine ander~ Per~on ~n ihie 
Wohnung aufnehme~ und für'diese unterhaltsverpflichtet sind, 

erhalten sie ungeachtet des Familienst'andes nach § 40 Abs. 1 

. Nr. 4 ßBesG den Fa~ilienzuschlagder Stufe '1. 

3. Die,angegriffenen Entscheidungen entziehenden Be
schwerdeführer nicht entgegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sei

nem gesetzlichen Richter. 

a) Nachst~ndiger Rechts~~echurig des Bundesverfassungsg~

iichts ist ~er Europ~ische Gerichtshof gesetzticher ~ichter 

im Sinne von Art. 101 Abs. 1 'Satz 2 GG. Unterlässt, ·es ein 

deutsches Gericht, ein Vorabentscheidungsersuchen an den Eu

ropäischen Gerichtshof zu stellen, obwohl es gemeinschafts
,. . 

r.echtlich dazu verptlichtet ist, werden die Rechtsschutz9u

chenden ges Ausgangsverfahrens ihrem gesetzli~hen Richter 

entzogen (vgl. BVerfGE 73, 339 <366ff.>; 75, 223 <233 ff.>; 

82, 159'<192 ff.». Allerdings stellt nicht jede Verletzung 

der sich aus Art. 234 Abs. 3 ·EGV ergebenden vorlagepflicht 
einen Versto~ gegen Art. 101 Äbs. 1 Satz 2 GG dar. Das Bun

desverfassungsgericht beanstandet die Auslegung und Anwendung 
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von Zuständigkeitsnormen nur, wenn' sie bei verständiger 'WUr
digung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr 
1Jerst~J1dHch erschei.nen undof fensichtl ich unha). tha r sind 
(vgl. BVerfGE 82, 159 <194». Die· Vorlagepflicht nach 

Art. 234 EGV wird insbesondere in denjenigen fällen offen

sichtlich unhaltbar gehandhabt, in denen ein letzti~3tanzli

ches Hauptsachege,richt· eine Vorlage trotzde'r ~ seiner Auf

fassung nach besteheriden - Entsche1d~ng$erheblichkeit der ge
~einschaftstechtlichen Frage Oberhaupt nicht 1n Erw&gung 
zieht, obwohl es selbst Zweif~l hinsichtlich der richtigen 

Beantwortung de.r Frage hegt (grundsätzliche Ver.kennung der 
Vorlagepflicht) . Gleiches gilt in den Fällen, in denen das 
letztinstanzlithe Haupts~chegericht in seiner Entscheidung 

bewusst von der Rechtsprechung des ~uro~~ische~.Gerio~tshofs 

. zu entscheidungserheblichen Fragen abweicht und gleichwohl 

nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne 

Vorlageberei tschaft). Liegt z,u einer entscheidungs:erheblichen 

Frage des Gemeinscn.aftsrechts ~inschiägige R,echt'sprechung des 

Europ~ischen Gerichtsho.fs noch nicht vo,r oder hat eine vor':' 

liegende ·Recht~prechung dieentsch$idungserheblichä Frage 

möglicherweise noch' nicht erschöpfend b€antwort.eto'der er

schei~t,eine Fortentwicklung derRechts~~echung de~ Europ~i

scih~n Gerichtshof~ nicht nur·al~ entfernte Möglichkeit, wird 

Art. lQ"l Abs.' i 'satz 2 GG nur dann verletzt, wenn. das l'etzt

in$tanzlich~Hauptsach~gerichtden ihm in solchen Fällen not
t-lendig zl,lkomm~nden ßeurtellungsrahmen;!.n unvertretbarer Welse 
Uber~chritten hat (Unvol1ständi9kei~ der RechtsprechUng); 

Dies kann insbes6ndere dann der Fall sei~, wennrnOgliche Ge
~enauffassungen zu .der ents~heidu~gserheblichan Frage d~s Ge

meinsc&aftsrechts g~genüber der vom Gericht vertretenen Mei

nung.eindeutig vorzuziehen sind (BVerfGE 82, 159 <195 f.>l. 

b) Gemessen an dies.ern Maßstab fehlt es vorliegen:d an einer 

V~rletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz ·2 GG. Das Oberverwal

tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfal-en h~t· in seinem 

Beschluss vom 14. November 2006 zu den gemeinschaf'tsrechtli
dhen Fr~gen auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
26. Januar 2006 - BVer0G 2 C 43.04 - verwie~en und sich des~ 
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sen Begründung damit zu eigen gemacht, so dass diese Begrün

dung des Bundesverwaltungsgerichts Gegenstand de~ verfas

sungsrechtlichen Prßfung ist. 

aal Eine grundsätzliche Verkennung der Vorlag~pflicht 

liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Voraus

setzungen der vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EGV in sei

ner Entscheidung zwar nicht ausdrücklich erörtert. Es hat je

doch geprüft, ob die Beschränkung der Familienzuschlagsgewäh

rung auf verheiratete Beamte in § 40 Abs. 1 Nr. ·1 BBesG gegen 

p'riroäres oder s'ekundäres Gemeinschaftsrecht verstöß t, un.d ka.m 

dabei zu dem nach seiner Auslegung eindeutigen Ergebnis, dass 
das deutsche Recht insoweit mit dem. Gemeinschaftsrecht in 
Einklang steht.· Es ergaben sich für· das Bun~esverwaltungsge
richt - und damit für. das Oberve~waltungsgericht für das Land 

Nord:r.hein-Westfalen - keine AusJ.egungs,zweifel, die aus seiner 

Sicht Anlass für eine V9r~age hätten ßein kö~nen. 

bb) Das Ger~cht ist a'uch nicht, bewusst von der Rechtspre

chung des Europäischen Gerichtshofs abgewichen. Das Bundes

verwaltungsgericht ha~ vielmehr darg~legt, dass nach der 

Rechtsprechung des E~ropAischen Gerichtshofs die Verschieden
be~andl~ngvon Eheleuten und eingetragenen Lebensp~rt~ern bei 
VergUtungBbestandteilen, die gezahlt werden, weil der Be~ 

schäftigte in einer' Gemeinschaft mit ~iner weiteren Person 

lebt, keine Diikrimihierung aufgrund des Geschlechts oder der 

sexuellen Orientierurig sei (EuCH, Urteil vorn 31. M~i 2001 

- Rs. C-122/99 P und C-125/99 P, NvwZ 2001, 1249'~ 81g. 2001, 

1-43191. ~egenstand des zitierten Urteils war eine Vorschrift 

des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaftenl die 

- imentscheidungsrelev~nten Zeitraum - verheirateten Beam~ 

ten; nicht jedoch Beamten in eingetragener Lebenspartner

schaft eine Haushaltszulage gewährte. Der Europäische Ge

richtshof ent$chied, dass die maßgebende Statutsbestimmung 

keine Diskriminierung aufgrund des Geschl~Ghts des Betroffe

nen und dahe~ ~uch keinen Verstoß gegen Art. 119 EGV a.F. 
darstelle, da es fUr die Gewährung d€r'Haushalts~ulage keine 

Rolle spiele, ob ~er Beamte ein Mann oder eine Frau sei (Slg. 
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2001, 1-4319 <1356». Die Vorschrift verletze a,uch nicht da,8 

'(;leichbehandlungsgebot; da es in den Mitg1ie'dstaaten der Ge

~elnschaft an einer allgemeinen Gleichstellung'der Eh~ mit 
den übrigen Fo~men gesetzlicher Lebenspartnerschaften fehle 

und sich ein' 8eamter in eingetragener 'JJeberispartnerschaft da

her für die Zwecke der Anwendung des Statuts nicht in der 

~leichen Lage befinde wie ein verheirateter Beamter (819. 

2001, I-4319 <4356 f.». 

ce) Die zitierte Entscheidung des Eut6päischen Gericihts
hof~ befasste sich nur mit der Vereinbarkeit des Beamtensta

'tuts mit dem prImären Gemeinschaftsrecht. Zu der Frage, ob 

.di e ' Richtlinie 2000/78 lEGes verbietet, Ve:cgütungsbestandte.i. ~ 

le wie den Fam~lienzuschlag nur Verheirateten unter A\;1s~ 

schluss. von Beschätt±gten in eingetiagener Lebenspartner~ 

schaft zu gewäht;en, liegt dageg,e.n nQch keine R~chtsprechung 

'des Europäisc~en Gerichtshof:s vor. D.a:s Bunde!!nrerwal ~ungsge-: 

r~cht hat seinen Beurteilungsspielraum, der angesichts dieser 

bnvollständigkeit der Rechtsprechung eiöffnet war, nicht in 

u:nvertretbarer Weise überschritten. Da's Bundesver:'1a 1tungsge.,

rieht geht in seiner Entscheidung unausgesprochen davon aus, 

dass die Vorausset~un'gen 'ein'e.r unmittelbaren Anwendung der 

Richtlinie, seit Ablauf derUmSetztingsfrist vorgelegen hätten: 

Es ist jedoch der. Ansicht, die Richtlinie 2000/78/EG gebiete 

es nic~t, Verglitungsbestandteile, die ~erheir~teten Beschäf

tigten gewährt werden, auch, den Beschi§.ftigtenzukommen zu 

les~en, die eine eingetragerie Lebenspartnerschaft eingegangen 

sind. Das Bundesverwaltungsgerich't b~gr.ündet dies' damit, dass 

der Fa*ilieniuschlag der Stufe 1 für, Verheirat~te eine Leis

tung sei, ,die allein wegen des F'amilienstandes gewährt werde. 

Die Riehtliriie ~OOO/78/EG lasse aber nach Nr. 22 der Begrün

dungserwägungen einzelstaatliche Rechtsvorsch+-iften Uber' den 

Familienstand und davon abh~ngig.e Leistungen unberührt. Diese 

, Begründungserwägung sei w·esentlicher Bestandteil der Richtli

nie ~nd damit nach der Rechtspr~chung des ~uropäische~ Ge

iichtshofs m~tentscheidend fUr ihre AUBlegu~g (EuGH, Oiteil 
vom 7-3. Februar 1988 - Rs. 131/66, Slg. 1988, 905 <935». 
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bies gelte auch dann, wenn die BegrUndungserwägung nicht in� 
den Text d€r Richtlinie aufgenommen worden sei.� 

Da~ Bundesverwaltungsg~richt- und damit das Oberverwal

tllnqsge:r..i.cht fUrdas Land Nordrhein-West'falen - überschreitet. 

damit nicht den ihm zukommenden BeU):teilungsspielraum in un

vertretbarer Weise. Der Europäische. Ge~ichtshof zieht in sei
ner Rechtsprechung immer wieder die Begrundungserwägungen,ei

nes Sekundärrechtsakts heran, um Sinn und Zweck der Richtli

nie oder Verordnung zu ermi~teln und unter Berücksichtigung 

dieses Zwecks die einzelnen Vorschriften der Richtlinie oder 
Ve:r.o~dnung auszulegen (vg~.EuGH, Urteil vom 18. Februai 1975 

- Rs. 69/74, 81g.1975, 171 <175>; Urteil vom 13. ~äiz 1980 

- Rs. 124/79, Slg. 1980·, 813 <823>; Urteil vom 10. Dezember 
1985 - Rs. 290/84, 51g. 1985,3909 <3930.f.>; Urteil vom 

20. September 2001 - Rs. C-184/99; 81g: 2001, .I-61~3 <6245». 

Es entspricht daher dieser Methode zur Auslegung des Gemein-. 
schaft·srechts, wenn das Bundesv:erwal tungsge:r.icht den Anwen
dungsbereich d~t Richtlinie 2000/7~/EG. unter BerUcksichtigurig 

der. Begründungserwägung Nr. 22 bestimmt. Auch,der Einwand, 

die Entstehungsgeschichte der Begründungserwagun~ Nr. 22 zei
ge~ dass damit nur eine Regelung hinsichtlich des Verhältnis
ses von Ehe und ~heähnlich'e,r Lebensgeme'inschaft getr.offen 
werden sollte·(vgl. Stüber, NJW 2006, S. 1774 <1776», .vermag 

. . 

dabei nicl~t zu Uberzeugen. Es wurde in diesem Zusammenhang 

da,:r.auf hingewiesen~ dass.die im Vorschlag der Kommission 
- KOM (1999) 565 endg. -·noch nich~ ~ntha~teneBegründung~er

~ägungzunächst von der Gruppe "Sozial fragen" ~es'Rates als 
'Begrtindungseiwägung Nr. l1bmit folgend~m Wortl~ut in den 

Entwurf eingeführt worden sei: "Die vorliegende Richtlinie 

lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Fami

lienstand unbe,rtihrt und verpflichtet die Mitgliedstaaten da~ 

her nicht dazu, Leistungen, die ghepartnern gewährt, werden, 

auch in ehe~hnlichet Gemeinschaft lebenden Personen zu gewäh~ 

ren" (Ook. 6434/00 ·SOC 54 JAI 20). Nach dieser. An~:i.cht bein

halte die letztlich als Begröndungserwägung Nr. 22 verab

schiedete kürzere Fassung keine Änderung de~ mit der Langf~s
sung beabsichtigten Inhalts und zeige, dass nur aine Unter
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scheidung zwischeri der Ehe und unverbindlichenLebensgem~in

3chaften gemeint .~ewesensei. Dieses Verständnis de~ BegrUn
dungserwägung berücksichtigt jedoch nicht, dass es nicht er

forderlich ge\A1eSen wäre, J~eistungen, die nur. Ehepar.tnerh und 

nicht den Pa~tnern nehe~hnlicher" im Sinne ~echtlich unver

bindlicher Lehensgemeihschaften gewährt w~rden, vom A:l1wen

dungsbereich der Richtlinie auszunehmen. Eine Ungle~chbehand

lung von Ehepartnern und Partnern. ein~r nichteh~lichen,' v~r

schi~dengeschlechtlichenLeben5g~mein~chatt berührt schon 

keines der in Art". 1 der Richtlinie genannten. Merkmale. Ehe

partner und Partner einer nichtehelichen~ gleichgeschlechtli
chen Lebensgemeinschaft unterscheiden sichdag,e'gen im Regel

fall hi·ns.l.chtlich ih,r.er in Art. 1 dElr Richtlinie gemannten 
sexuellen Ausrichtung" allerdings auch bezüglich 'der Rechts..,. 

. natur ihrer Bindungen, so dass eine ?n~leichbehandlung, die 

am Onterscheidung~merkmdl der rechtlichen Bindungen ansetzt ! 

auch ohne' 'entsprechendeeinschr~nk~ndeBegründungserwägung 

keine verbbten.·~ D.i,.skriminierung im Süme der Richtl.inie dar

stellte. Die deutsche Fassung der zunäch~t vorgeschlaqenen 

Begründungserwägu.ng, Nr .. Ilb, die zwischen "Ehepartnern'~ und 

uin eheähhlicher Geme{nschaft lebenden Person~ri" u~terschied, 

wich zudem von der englischen und französis'chen Fassung ab, 

der~ufolge L~istungen, die "married pirtners" beziehungsweise 

IIpart~na.i.res ma.des" gewährt werden, nicht auch den "non

married pirtne~s" beziehungsweise hpartenaire~ non mari~i" zu 
gewähren sind. In diesen Sprathen wurde d~sUnt~rscheidungs

merkmal ve'rheiratet(nicht verheiratet deutlicher herausge

stellt. Der Begiiff Ehe bezeichnet aber auch n~ch der Recht

~prechung des Europäischen Ger!rihishofs ein~ Lebenagem~in· 

schaft zweier Personen verschiedenen Ges·chlechts· (BuGH, Ur
• I • , 

teil vom 31. Mai 2001 - Rs. C-122/99 P. undC1o..125/99 p,Slg .. 

2001, 1-43J.9 <4~S3». 'Obwohl die Kontrnlssj.on in ih.r.emRichtli

nienvo:r:schlag vom 25. November 1999 - KOM (1999) 565 endg. 

noch keine entsprechende B~gründungseiwägung vorsah, enthielt 

der. vor.schlag in der Erl~uterung zu Art. 1 der Richtlinie be
reits den Hin~eis: "Hervorzuheben ist au.ch, .dass der Voi
s~hlag den status von Eh~leuten nicht berührt und d~her auch 
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deren Anspruch auf bestimmte Leistungen nicht beschneidet" 

(a.a.O., S. 8). 

In der Literatur wur.de bereits zur Zeit der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts mehrfach die Auffassung vertre

ten, die Richtlinie er.laube die Beschränkung des tamilienz~

schlags auf Verheiratete (ThUsing, NZA 2001, S. 10S1 <1062>; 

Högenauer, Oie europäischen Richtlinien gegen Diskriminie~ung 

im'Ar.beitsrecht, 2002, S. 108; Mohr, Sch~tz vor Diskriminie

rungen im Europäischen Arbeitsrecht, 2004, S. 199; Ling

scheid, Antidi s kriminierung im'Arbeitsrecht, 2004, S.' 2.68; 

Bergwitz, ZT,R 2004, S . .512 <5I8>). Der Anwendung'sbereich der 

Richtlinie (Art. 3 Abs. 1) sei unter Berücksichtigung der Be

grUndungser.wägung Nr. '22 so auszulegen, dass es $ache der 

Mitgliedstaaten bleibe, ob undinwieweitaridere Lebensforcien 

der Ehe rechtlich glelchgestelit werden'rRögenaue~ a.a.O.). 

Nach einer and~ren rechilich~n Konstruktion w~re die Be
, , , 

schränkung des Familienzuschlags auf Verheirat;ete zwar eine 

mittelbare Diskriminierung im Sinne der Richtlinie, die aber 

durch das sachliche Ziel der Unterstützung v6n Famil~en und 

solchen Partnetschafteri, die Familien werden können, im Sinne 

von Art; 2 Abs.2 ~) i} der. Richtlinie gerecht~erti~t ~ei, 

was durch die Begründungserwägung Nr. 22 belegt werde (Thü

sing, a.a.O., Lingscheid, a.a.O.). Nach dies~~Verständnis 

bedeutet eine Berütksichtigun~der '~egrtind~ngserwägung Nr. 22 

bei der Ausl~gung der. Richtlinie, wie. sie das~undesverwa:J.-, ' 

tl1ngsgericht vorgenommen hat, keine S'eschränkung de,r Richtli

nie entgegen ihrem Wortlaut. Das Bundesarbeitsg~richt und der 

Bundesgerichtshof haben sich später. der Auslegung der Richt
linie durch das Bundesver~altungsgeiichtangeschlossen (BAG, 

Urteil vom 26. Oktober 2ob6 - 6 AZR 307/06 - juris; BGH, Ur

teil vom 1'4. Februa,r 2007 - IV ZR 267/04 - juris). 

dd) Aus dem V6kstehenden folgt zugleich; dass Art. 101 

Abs. 2 Satz ~ GG nicht deswegen verletit ist, weil die Gegen

auffassung der A'nsicht des Bundesverwaltungsgerj.chts in die
ser Sache eindeutig vorzuziehen wäre. Zwar wurde in der Lite

r.atur. zur Zeit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
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auch die Gegenauffassung vertreten, die Richtlinie verbiete 

es, den Familienzuschlag nu~ Verheirateten unter AusschluSB 

von eingetragenen Leb~ns~artner~chaften ZU gewähren (Powietz

'ka, BEI 2002, S. 146' <148>; StUber, NJW 2003; S. 2721 <2723>; 

in di~selbe Richtung - ohne sich au~drUcklich zum Familienz~

schlag nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesGzu außein -auch 

r.. Schmidt, Jn: Kothe u. a. (Hrsg.), ,Festschrift für Hellmut 

Wissmann, 2005" S. 80 <84». Es lässt sich, allerdings nicht 

feststellen, dass diese Gegenauffassung der vorn Bundesverwal

tungsgericht gewählten Auslegung eindeutig vorzilziehen wäre. 

Die BegrUridungserwägung Nr. 22 wird hier zum ein~n, so vet

'standen, dass sie im Zusammenhang mit der ßereichsausnahme 

des Art. 3 Abs. 3 de.r. Richtlinie (Leistungen j'eder A·rt sei'
, , 

tensder staatlichen, Systeme) und nicht mit dem'Arbeitsent

gelt stehe (so Schmidt, 'a.a.O.). Dies j,st eine möglic,he Aus

legung, die' j e,doch nicht mit~iner Begründung' verbu'nden ist, 

die sie als der' Auffassung'des Buridesv.erwal tu:ngsgerichts ein

deutig varzltgswürdig erscheinen ließe. Nach, einer anderen 

Auffassu'ng kommt der Be'g:rundungs,~r.w~gung Nr. 22 k'eine rech't

'l.i.che Bedeutung zu, da eine Ausnahrtlebestlmmung im Richtli

ntentext selbst ,erforderlich gewesen S8.l,Um den Famil.i.enzu-' 

schlag von; Verbpt, 'der Diskriminierung ~legen der sexueÜen , 

,Ausrichtung' beim Arbsit·sentgeltauszune'hmen(,Stüberl a.a.O.). 

Dieser Ansicht, steht allerdings EUGH-Rechtsprechungentgegen r 

die bei d~r' Auslegung einer Richtlinienvot'schr-if't auch Ein

schränkungen berücksichtigt, cU.e in 'd:en Be,gründungs€,rwä9un'

,g~n, nicht aber im Wortlaut d;er Richtlitlienvorschrift enthal

,ten'sind (vgl.' EtiGH, 'Urteil vorn 28. September 2001 - Rs. C
164/9'9, 81g. 2001, 1-6193 <6245». 

4. Soweit der Beschwerd~fUhIer tU~t~ die angegriffenen� 

Entscheidungen, in denen' § 46 Abs. 1 Nr. 1 BBesG nicht auf� 

gleichge9chle~htliche Lebenspartnerscha~te~angewendetwu~de, 

verstießen gegen die, Richtlinie 2000/l8/EG, ist die Verfas

sungsbe'schwerde j e'denfalls tinbegx:ündet. Im, Rahmen einer Ver

fassungsbeschwerde ist das Bundesverfassungsgericht zur Ent

scheidung der Frage, ob eine innerstaatliche Norm des einfa

c~en Rechts mit einer vorrangigen Bestimmung de$ Buropäischen ' 
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Geltung versagt werden muss, nicht zuständ~g; eine Entschei
dung über d.i.ese Normenkollision ist insoweit der. umfassenden 
PrUfungs- und Verwerfungs kompetenz der zuständigen Gerichte 

tlbe.r:.lassen (vgl. BVerfGE 31, 145 <174 f.>; 82, 159 <191». 

Diese E~tscheidung ist unanfechtbar . 

Hassemer . Di Fabio Landau 




